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Sicherheitsrats ergriffen hat, unrechtmäßig sind und keine Gül-
tigkeit besitzen; 

 2. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel die Bestim-
mungen des Vierten Genfer Abkommens von 194977 vollstän-
dig einhält und unverzüglich alle gegen das Abkommen versto-
ßenden Maßnahmen, einschließlich außergerichtlicher Hinrich-
tungen, beendet; 

 3. verurteilt alle Gewalthandlungen, einschließlich aller 
Akte des Terrors, der Provokation, der Aufstachelung und der 
Zerstörung, insbesondere die Anwendung übermäßiger Gewalt 
durch israelische Truppen gegen palästinensische Zivilperso-
nen, die viele Tote und eine große Zahl von Verletzten gefor-
dert und zu massiven Zerstörungen geführt haben; 

 4. verurteilt außerdem die jüngsten Ereignisse in dem 
Flüchtlingslager Dschenin, bei denen zahlreiche zivile Bewoh-
ner ums Leben kamen, verletzt wurden und Zerstörung und 
Vertreibung ausgesetzt waren; 

 5. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel alle Prakti-
ken und Handlungen unterlässt, die die Menschenrechte des pa-
lästinensischen Volkes verletzen; 

 6. unterstreicht die Notwendigkeit, die territoriale Un-
versehrtheit des gesamten besetzten palästinensischen Gebiets 
zu erhalten und die Bewegungsfreiheit von Personen und Gü-
tern in dem Gebiet, namentlich die Aufhebung der Beschrän-
kungen für die Einreise nach und die Ausreise aus Ost-Jeru-
salem, und die Bewegungsfreiheit im Verkehr mit den übrigen 
Teilen der Welt zu gewährleisten; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 57/128 

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 11. Dezember 2002, auf Empfehlung 
des Ausschusses (A/57/521, Ziffer 24)78, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 
155 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 9 Enthaltungen. 

 Dafür: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, 
Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, 
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und Herzego-
wina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, 
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, De-
mokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eri-
trea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Grenada, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran 
(Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, 
Jugoslawien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, 
 
78 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten,Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussa-
lam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, 
Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Oman, 
Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische 
Republik, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate und Palästina. 

goslawien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbi-
en, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Leso-
tho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, 
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Na-
mibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Öster-
reich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, 
Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Sa-
moa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, 
Senegal, Seychellen, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spani-
en, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suri-
name, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Trinidad und To-
bago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, 
Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik 
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern. 
 Dagegen: Israel. 
 Enthaltungen: Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Nauru, 
Palau, Salomonen, Tonga, Tuvalu, Vereinigte Staaten von Amerika, Vanuatu. 

57/128. Der besetzte syrische Golan 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen79, 

 zutiefst besorgt darüber, dass sich der seit 1967 besetzte sy-
rische Golan nach wie vor unter israelischer militärischer Be-
setzung befindet, 

 unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats vom 17. Dezember 1981, 

 sowie unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Reso-
lutionen, zuletzt Resolution 56/63 vom 10. Dezember 2001, 

 nach Behandlung des Berichts, den der Generalsekretär ge-
mäß Resolution 56/63 vorgelegt hat80, 

 unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolutionen, 
in denen sie Israel unter anderem aufforderte, seine Besetzung 
der arabischen Gebiete zu beenden, 

 erneut die Unrechtmäßigkeit des Beschlusses Israels vom 
14. Dezember 1981 bekräftigend, den besetzten syrischen Go-
lan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwal-
tung zu unterstellen, was zur faktischen Annexion dieses Ge-
biets geführt hat, 

 erneut erklärend, dass der gewaltsame Gebietserwerb nach 
dem Völkerrecht, einschließlich der Charta der Vereinten Na-
tionen, unzulässig ist, 

 
79 Siehe A/57/207 und A/57/421. 
80 A/57/318. 
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 sowie erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten81 auf den besetzten syrischen Golan Anwendung findet, 

 eingedenk der Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats 
vom 14. Juni 1967, 

 mit Genugtuung über die Einberufung der Friedenskon-
ferenz über den Nahen Osten in Madrid auf der Grundlage der 
Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. Novem-
ber 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, die die Ver-
wirklichung eines gerechten, umfassenden und dauerhaften 
Friedens zum Ziel haben, und ihrer tiefen Besorgnis darüber 
Ausdruck verleihend, dass der Friedensprozess bei allen Ver-
handlungen ins Stocken geraten ist, 

 1. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, den einschlä-
gigen Resolutionen über den besetzten syrischen Golan Folge 
zu leisten, insbesondere der Resolution 497 (1981) des Si-
cherheitsrats, in der der Rat unter anderem beschloss, dass der 
Beschluss Israels, den besetzten syrischen Golan seinem Recht, 
seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu unterstellen, 
null und nichtig und ohne völkerrechtliche Wirkung ist, und 
verlangte, dass die Besatzungsmacht Israel ihren Beschluss 
umgehend rückgängig macht; 

 2. fordert Israel außerdem auf, die Änderung des äuße-
ren Erscheinungsbildes, der demografischen Zusammenset-
zung, der institutionellen Struktur und des Rechtsstatus des be-
setzten syrischen Golan und insbesondere die Errichtung von 
Siedlungen zu unterlassen; 

 3. stellt fest, dass alle bisherigen oder künftigen Gesetz-
gebungs- und Verwaltungsmaßnahmen und -handlungen der 
Besatzungsmacht Israel, die eine Veränderung des Erschei-
nungsbildes und des Rechtsstatus des besetzten syrischen Go-
lan zum Ziel haben, null und nichtig sind, eine flagrante Verlet-
zung des Völkerrechts und des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten81 darstellen und keinerlei Rechtswirkung haben; 

 4. fordert Israel auf, davon Abstand zu nehmen, den syri-
schen Staatsbürgern im besetzten syrischen Golan die isra-
elische Staatsbürgerschaft und israelische Personalausweise 
aufzuzwingen, und von Unterdrückungsmaßnahmen gegen die 
Bevölkerung des besetzten syrischen Golan abzulassen; 

 5. missbilligt die Verletzungen des Genfer Abkommens 
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten durch Israel; 

 6. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, keine der ge-
nannten Gesetzgebungs- oder Verwaltungsmaßnahmen und 
-handlungen anzuerkennen; 

 
81 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 57/129 

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 11. Dezember 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/522, Ziffer 9)82. 

57/129. Internationaler Tag der Friedenssicherungskräfte 
der Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 bekräftigend, dass die Friedenssicherung weiterhin eines 
der Hauptinstrumente ist, über die die Vereinten Nationen ver-
fügen, um ihrer Verantwortung nach der Charta der Vereinten 
Nationen für die Wahrung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit nachzukommen, 

 in Anerkennung des unschätzbaren Beitrags aller Männer 
und Frauen, die in Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten 
Nationen dienen oder gedient haben, zur Förderung des Frie-
dens und der Sicherheit und in diesem Zusammenhang darauf 
hinweisend, dass den Friedenssicherungstruppen der Vereinten 
Nationen 1988 der Friedensnobelpreis verliehen wurde, 

 sowie in Anerkennung des Opfers aller Männer und Frauen, 
die in Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Nationen ihr 
Leben gelassen haben, und in diesem Zusammenhang auf die 
Stiftung der Dag-Hammarskjöld-Medaille durch den Sicher-
heitsrat hinweisend, 

 eingedenk dessen, dass der Sicherheitsrat mit seiner Resolu-
tion 50 (1948) vom 29. Mai 1948 die Einrichtung des ersten 
Friedenssicherungseinsatzes der Vereinten Nationen genehmig-
te, und in Anbetracht dessen, dass die Friedenssicherung der 
Vereinten Nationen 2003 ihren fünfundfünfzigsten Jahrestag 
hat, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 56/225 B vom 22. Mai 
2002, in der sie sich unter anderem die Vorschläge, Empfehlun-
gen und Schlussfolgerungen in dem Bericht des Sonderaus-
schusses für Friedenssicherungseinsätze83 zu eigen machte, ein-
schließlich seiner Empfehlung, den 29. Mai zum Interna-
tionalen Tag der Friedenssicherungskräfte der Vereinten Na-
tionen zu bestimmen, 

 
82 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Äthiopien, Australien, Bangladesch, Belarus, Benin, Bul-
garien, China, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Fidschi, Finnland, 
Frankreich, Ghana, Haiti, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, 
Jordanien, Kanada, Kirgisistan, Kongo, Kroatien, Luxemburg, Malaysia, 
Mali, Marokko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Neuseeland, Niederlande, 
Nigeria, Österreich, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Föde-
ration, Schweden, Senegal, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tunesien, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland und Vereinigte Staaten von Amerika.  
83 A/56/863. 




